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Verordnung des Bürgermeisters der Marktgemeinde Zell am Ziller 

über die Festsetzung der Anmeldefrist für Schlachtungen 
 

 

Auf Grund des § 19 des Fleischuntersuchungsgesetzes, BGBl. Nr. 522/1982, zuletzt 

geändert durch BGBl. Nr. 118/1994, wird verordnet: 

 

§ 1: 
 

(1) Tierhalter oder Betriebsinhaber haben die beabsichtigte Schlachtung von 

untersuchungspflichten Tieren mindestens drei Stunden vor dem Schlachtzeitpunkt 

bei der Marktgemeinde Zell am Ziller (bzw. beim Fleischuntersuchungs-Organ) 

anzumelden. Bei der Anmeldung ist die Anzahl und Art der Schlachttiere sowie 

der voraussichtliche Zeitpunkt und der Ort der Schlachtung bekanntzugeben. Die 

Tiere haben zeitgerecht am Schlachtort zu sein. 

(2) Notschlachtungen sind von den Bestimmungen des Absatzes (1) ausgenommen.  

 

§ 2: 
 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist in Kraft. 

Gleichzeitig treten die bisherigen Regelungen außer Kraft. 

 

 

Zell am Ziller, 1995-04-26 

 

 


